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1. Fragestellung 

Der Auftraggeber stellt verschiedene Einzelfragen hinsichtlich der parlamentarischen Kontroll-
rechte in Bezug auf den Bundeshaushalt. 

Er fragt zunächst danach, welche Kontrollrechte der Deutsche Bundestag beziehungsweise der 
Haushaltsausschuss in Bezug auf den Bundeshaushalt haben. Weiterhin möchte er wissen, ob 
sich die Kontrollrechte in den einzelnen Abschnitten des Haushaltsverfahrens jeweils unter-
schiedlich gestalten und – falls ja – inwieweit sie sich unterscheiden. Zudem fragt der Auftragge-
ber nach den rechtlichen Bestimmungen, welche den parlamentarischen Kontrollrechten zu-
grunde liegen und erkundigt sich nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung, welche in die-
sem Zusammenhang zu beachten ist. Schließlich fragt er nach der Reichweite einer zulässigen 
Kontrolle in Abgrenzung zu einer Überkontrolle. 

2. Allgemeines 

Die Kontrolle der Bundesregierung und der Bundesverwaltung, mithin also der Exekutive, gehört 
zu den zentralen Aufgaben des Deutschen Bundestages.1 Der Gewaltenteilungsgrundsatz (Art. 20 
Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz (GG)) stellt dabei laut dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) „Grund 
und Grenze parlamentarischer Kontrollrechte“ dar.2 In Bezug auf den Bundeshaushalt bestehen 
zum einen haushaltsrechtliche Kontrollinstrumente. Diese stellen den Schwerpunkt der folgen-
den Bearbeitung dar und werden unter 3. erörtert. Weiterhin stehen in Bezug auf den Bundes-
haushalt auch allgemeine Kontrollinstrumente zur Verfügung, auf die unter 4. eingegangen wird. 
Hinsichtlich der Informationsansprüche des Parlaments sind schließlich bestimmte Einschrän-
kungen zu beachten, welche unter 5. behandelt werden. 

3. Haushaltsrechtliche Kontrollinstrumente 

Im Rahmen des Haushaltskreislaufs kommt es zu einer wechselseitigen Beteiligung von Exeku-
tive (Bundesregierung und Verwaltung) und Legislative (Deutscher Bundestag). Dabei lassen sich 
vier Phasen unterscheiden: Die Haushaltsaufstellung durch die Exekutive, die Haushaltsfeststel-
lung durch die Legislative, der Haushaltsvollzug durch die Exekutive und die Finanzkontrolle 
durch die Legislative sowie den Bundesrechnungshof.3 

  

 

1 Bundeszentrale für politische Bildung, Aufgaben des Bundestages, abrufbar unter https://www.bpb.de/the-
men/politisches-system/deutsche-demokratie/39341/aufgaben-des-bundestages/, zuletzt abgerufen am 21. Au-
gust 2023. 

2 BVerfGE 110, 199 (219). 

3 Zu der folgenden Unterscheidung vgl. Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, 
§ 10, Rn. 60 ff.; Leibinger/Müller/Züll, Öffentliche Finanzwirtschaft, 15. Auflage 2021, Ziffer 6.1, Rn. 494. 

https://www.bpb.de/themen/politisches-system/deutsche-demokratie/39341/aufgaben-des-bundestages/
https://www.bpb.de/themen/politisches-system/deutsche-demokratie/39341/aufgaben-des-bundestages/
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Im Folgenden wird erörtert, welche haushaltsrechtlichen Kontrollinstrumente im Rahmen der 
genannten Phasen des Haushaltskreislaufs greifen.4 

3.1. Haushaltsaufstellung 

Die Haushaltsaufstellung obliegt der Exekutive.5 Hierbei ist die Bundesregierung „im Außenver-
hältnis“ gemäß Art. 110 GG in Verbindung mit Art. 76 GG berechtigt und verpflichtet“6 und wird 
dabei operativ durch die gesamte Bundesverwaltung unterstützt.7 Die Aufstellung des Haushalts-
planentwurfs richtet sich nach den §§ 27 bis 30 Bundeshaushaltsordnung (BHO). Während der 
Phase der Haushaltsaufstellung sieht weder die Haushaltsverfassung noch die BHO parlamentari-
sche Kontrollrechte vor. Das nachfolgende Haushaltsgesetzgebungsverfahren kann sich erst mit 
dem bereits fertiggestellten Haushaltsentwurf befassen.8 Im Rahmen des Haushaltsgesetzgebungs-
verfahrens kommt es somit zu einer nachträglichen Kontrolle der Planungen der Exekutive.9 

3.2. Haushaltsfeststellung 

Die gesetzliche Feststellung des Bundeshaushaltsplans erfolgt durch den Deutschen Bundestag. 
Dieser beschließt das Haushaltsgesetz, mit welchem der Bundeshaushaltsplan festgestellt wird 
(Art. 110 Abs. 2 Satz 1 GG).10 

3.2.1. Parlamentarisches Budgetrecht 

In der Feststellungskompetenz des Deutschen Bundestages in Bezug auf das Haushaltsgesetz und 
den Haushaltsplan kommt das parlamentarische Budgetrecht zum Ausdruck. Das Parlament ver-
schafft mit der gesetzlichen Feststellung dem von der Regierung vorgelegten Haushaltsplan de-
mokratische Legitimation.11 Das parlamentarische Budgetrecht ist mithin das Recht, den Haus-
haltsplan des Staates verbindlich festzustellen.12 Das BVerfG verwendet dementsprechend zum 

 

4 Zu den einzelnen Phasen des Haushaltskreislaufs vgl. bereits: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundes-
tages, Sachstand „Einzelfragen zum Bundeswehrfinanzierungs- und sondervermögensgesetz (BwFinSVermG)“ 
vom 15. Mai 2023, WD 4 - 3000 - 034/23, WD 3 - 3000 - 052/23, Ziffer 2.1.1. bis 2.1.4., abrufbar unter: 
https://www.bundestag.de/resource/blob/953650/567fa40b7174208b027530714a9c82e9/WD-4-034-23-WD-3-52-
23-pdf-data.pdf, zuletzt abgerufen am 21. August 2023. 

5 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 10, Rn. 61. 

6 Strauß, in: Heuer/Scheller, Kommentar zum Haushaltsrecht, Stand: November 2021, Art. 110 GG, Rn. 72. 

7 Leibinger/Müller/Züll, Öffentliche Finanzwirtschaft, 15. Auflage 2021, Ziffer 6, Rn. 494. 

8 Stadler, Die parlamentarische Kontrolle der Bundesregierung, 1984, S. 286; kritisch hierzu: Blank, DVBl. 1978, 
193, 195. 

9 Vgl. hierzu: Blank, DVBl. 1978, 193, 195. 

10 Vgl. § 1 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 2023, abrufbar unter: https://bmfiiportal.zivit.iv.bfinv.de/bundeshaus-
halt/web/hh2023/pdf/hg.pdf, zuletzt abgerufen am 31. August 2023. 

11 Heintzen, in: von Münch/Kunig, Grundgesetz-Kommentar, 7. Auflage 2021, Art. 110, Rn. 3. 

12 Weber, in: Weber, Rechtswörterbuch, 27. Edition 2021. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/953650/567fa40b7174208b027530714a9c82e9/WD-4-034-23-WD-3-52-23-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/953650/567fa40b7174208b027530714a9c82e9/WD-4-034-23-WD-3-52-23-pdf-data.pdf
https://bmfiiportal.zivit.iv.bfinv.de/bundeshaushalt/web/hh2023/pdf/hg.pdf
https://bmfiiportal.zivit.iv.bfinv.de/bundeshaushalt/web/hh2023/pdf/hg.pdf
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Teil auch den Begriff des „Haushaltsbewilligungsrechts“13 und weist auf die „rechtlich umfas-
sende, alleinige Entscheidungskompetenz und Feststellungskompetenz des Gesetzgebers“ hin.14 

Zwar wird der Bundeshaushaltsplan auch als „Regierungspolitik in Zahlen“ bezeichnet.15 Letzt-
lich bestimmt jedoch das Parlament, mit welchem Inhalt das Haushaltsgesetz beschlossen wird, 
und kommt somit der ihm obliegenden Budgetkontrolle nach.16 Das BVerfG sieht das Haushalts-
bewilligungsrecht demensprechend als „eines der wesentlichen Instrumente der parlamentari-
schen Regierungskontrolle“ an.17 

Im Rahmen des Haushaltsgesetzgebungsverfahrens verlaufen die Haushaltsberatungen des Deut-
schen Bundestages grundsätzlich ebenso wie bei anderen Gesetzgebungsverfahren.18 Aus Art. 38 
Abs. 1 Satz 2 GG folgt dabei das Recht jedes einzelnen Bundestagsabgeordneten, „alle für eine 
sachgerechte Beurteilung des Haushaltsplans erforderlichen Informationen zu erhalten“19 Am 
Ende des Haushaltsgesetzgebungsverfahrens wird das Haushaltsgesetz wie andere Bundesgesetze 
im Verfahren nach Art. 77 Abs. 1 Satz 1 GG in Verbindung mit Art. 110 Abs. 2 Satz 1 GG be-
schlossen.20 

3.2.2. Vorbereitende Funktion des Haushaltsausschusses 

Im Rahmen des Haushaltsgesetzgebungsverfahrens spielt der Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages eine entscheidende Rolle.21 Nach § 95 Abs. 1 Satz 2 der Geschäftsordnung des Deut-
schen Bundestages (GOBT) in Verbindung mit § 80 Abs. 1 Satz 1 GOBT sind alle Haushaltsvorla-
gen dem Haushaltsausschuss nach der ersten Lesung im Bundestag zuzuleiten.22 Haushaltsvorla-
gen sind der Entwurf des Haushaltsgesetzes und des Haushaltsplans, Änderungsvorlagen zu die-
sen Entwürfen (Ergänzungsvorlagen), Vorlagen zur Änderung des Haushaltsgesetzes und des 
Haushaltsplans (Nachtragshaushaltsvorlagen) sowie sonstige den Haushalt betreffende Vorlagen 
(vgl. § 95 Abs. 1 Satz 1 GOBT). 

 

13 BVerfGE, 45, 1 (58) (Hervorhebung nur hier). 

14 BVerfGE 45, 1 (32). 

15 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 10, Rn. 62. 

16 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 10, Rn. 62. 

17 BVerfG 55, 274 (303) (Hervorhebung nur hier). 

18 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 10, Rn. 68. 

19 BVerfGE 70, 324 (356). 

20 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 10, Rn. 68. 

21 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 10, Rn. 59, 67. 

22 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 10, Rn. 67. 
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Dem Haushaltsauschuss kommt damit ein wesentlicher Einfluss auf die haushaltspolitische Wil-
lensbildung zu.23 Insbesondere kann er die Gestaltung der Haushaltsvorlage beeinflussen, da ihm 
das Recht zusteht, diesbezüglich „Änderungsvorschläge zu beschließen, die vom Parlament in 
der Regel mehrheitlich mitgetragen werden“.24 Die Beschlussempfehlungen des Haushaltsaus-
schusses zum Haushaltsgesetz und zu den Einzelplänen sowie der Bericht über die Beratungen 
bilden die Grundlage der weiteren Beratungen (zweite und dritte Lesung) und der Beschlussfas-
sung im Plenum des Deutschen Bundestages. 

3.3. Haushaltsvollzug 

Nachdem der Deutsche Bundestag über das Haushaltsgesetz und den Haushaltsplan beschlossen 
hat, folgt die Phase der Haushaltsausführung (Haushaltsvollzug). 

3.3.1. Grundsatz: Haushaltsvollzug durch die Exekutive 

Der Vollzug des Bundeshaushaltsplans, das heißt die Verwendung der geplanten Ausgaben, ob-
liegt der Bundesregierung.25 Die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel erfolgt durch die einzelnen 
Ressorts.26 Dabei leitet jeder Bundesminister im Rahmen der politischen Richtlinien des Bundes-
kanzlers seinen Geschäftsbereich selbständig und unter eigener Verantwortung (Art. 65 Satz 2 
GG). Dieser Grundsatz gilt auch hinsichtlich der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (§§ 7 und 
34 BHO) aller durchgeführten Maßnahmen.27 

3.3.2. Mitschreitende Kontrolle 

In der BHO, dem Haushaltsgesetz und der GOBT werden dem Deutschen Bundestag sowie dem 
Haushaltsausschuss jedoch auch Kontrollbefugnisse eingeräumt, welche während des Haushalts-
vollzuges zum Tragen kommen. Die Ausübung dieser Befugnisse wird als mitschreitende28 bezie-
hungsweise begleitende29 Kontrolle bezeichnet. 

 

23 Gröpl, in: Gröpl, Bundeshaushaltsordnung/Landeshaushaltsordnungen, 2. Auflage 2019, § 1 BHO, Rn. 43. 

24 Reus/Mühlhausen, Haushaltsrecht in Bund und Ländern, 2014, Rn. 622 (Hervorhebung nur hier). 

25 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 10, Rn. 71 ff. 

26 Bundesministerium der Finanzen (BMF), Das System der öffentlichen Haushalte, Stand: August 2015, S. 44, 
abrufbar unter: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentli-
che_Finanzen/Bundeshaushalt/Haushaltsrecht_und_Haushaltssystematik/das-system-der-oeffentlichen-haus-
halte-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=5, zuletzt abgerufen am 31. August 2023. 

27 Ebd. 

28 Stadler, Die parlamentarische Kontrolle der Bundesregierung, 1984, S. 291 ff.; Tomuschat, Die parlamentarische 
Haushalts- und Finanzkontrolle in der Bundesrepublik Deutschland, in: Der Staat 19. Band 1980, 1, 13 ff.; Schä-
fer, Der Bundestag: Eine Darstellung seiner Aufgaben und seiner Arbeitsweise, 4. Auflage 1982, S. 259 f. 

29 Busch, Parlamentarische Kontrolle, Ausgestaltung und Wirkung, 4. Auflage 1991, S. 95 ff. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Bundeshaushalt/Haushaltsrecht_und_Haushaltssystematik/das-system-der-oeffentlichen-haushalte-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Bundeshaushalt/Haushaltsrecht_und_Haushaltssystematik/das-system-der-oeffentlichen-haushalte-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Bundeshaushalt/Haushaltsrecht_und_Haushaltssystematik/das-system-der-oeffentlichen-haushalte-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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3.3.2.1. Qualifizierte Sperrvermerke und Zustimmungsvorbehalte 

Eine mitschreitende Kontrolle während des Haushaltsvollzuges kann der Haushaltsausschuss 
insbesondere auf Grund von sog. qualifizierten Sperren30 sowie Zustimmungsvorbehalten31 ausü-
ben. 

Nach § 22 Satz 3 BHO kann in Ausnahmefällen „durch Sperrvermerk bestimmt werden, dass die 
Leistung von Ausgaben oder die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen der Ein-
willigung des Bundestages bedarf.“ In diesen Fällen hat das BMF gemäß § 36 Satz 2 BHO die Ein-
willigung des Bundestages einzuholen. Während der Wortlaut der §§ 22 Satz 3, 36 Satz 2 BHO 
somit auf eine Einwilligung durch den Deutschen Bundestag abstellt, wird in den Haushaltsplä-
nen des Bundes in der Regel durch Haushaltsvermerke bestimmt, dass die Aufhebung der Sperre 
der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages bedarf.32 

Zudem sind im Haushaltsgesetz33 zum Teil Zustimmungsvorbehalte für den Haushaltsausschuss 
vorgesehen. Diese ermächtigen die Exekutive zu Abweichungen von den Vorgaben des Haus-
haltsplans, etwa im Falle von Umschichtungen von Mitteln zwischen zwei Haushaltspositio-
nen.34 

Die mit qualifizierten Sperren und Zustimmungsvorbehalten verbundene Delegation von Ent-
scheidungsbefugnissen vom Bundestagsplenum auf den Haushaltsausschuss wird im Schrifttum 
zum Teil für unzulässig gehalten. Bezüglich qualifizierter Sperren wird ausgeführt, dass der Ein-
willigungsvorbehalt zugunsten des Haushaltsausschusses zum einen gegen § 22 Satz 3 BHO ver-
stoße, der die entsprechende Befugnis nur dem Bundestag einräume. Zudem widerspreche die 
Delegation Art. 110 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 42 Abs. 1 Satz 1 GG, wonach das Ausgabenbe-
willigungsrecht dem Gesamtparlament vorbehalten sei. Auch im Hinblick auf Zustimmungsvor-
behalte wird daher von einer Unzulässigkeit der Delegation ausgegangen.35 

 

30 Vgl. Busch, Parlamentarische Kontrolle, Ausgestaltung und Wirkung, 4. Auflage 1991, S. 95 ff.; Stadler, Die par-
lamentarische Kontrolle der Bundesregierung, 1984, S. 292; Tomuschat, Die parlamentarische Haushalts- und 
Finanzkontrolle in der Bundesrepublik Deutschland, in: Der Staat 19. Band 1980, 1, 13 ff.; Vgl. hierzu auch 
Mandelartz, ZParl 1982, 7, 10 f., welcher qualifizierte Sperrvermerke als Form der „mitwirkenden Kontrolle“ 
einordnet. 

31 Vgl. Stadler, Die parlamentarische Kontrolle der Bundesregierung, 1984, S. 294, Fn. 2; Tomuschat, Die parla-
mentarische Haushalts- und Finanzkontrolle in der Bundesrepublik Deutschland, in: Der Staat 19. Band 1980, 
1, 16. 

32 Vgl. etwa Bundeshaushaltsplan 2023, Einzelplan 02, Kapitel 0211, S. 9, Titel 424 01; Einzelplan 04, Kapitel 
0452, S. 56, Titel 684 18, abrufbar unter: https://bundeshaushalt.de/static/daten/2023/soll/Bundeshaushalts-
plan_HH_2023.pdf, zuletzt abgerufen am 31. August 2023. 

33 Vgl. § 3 Abs. 6 und § 6 Abs. 5 Haushaltsgesetz 2023, abrufbar unter: https://bundeshaushalt.de/static/da-
ten/2023/soll/Bundeshaushaltsplan_HH_2023.pdf, zuletzt abgerufen am 31. August 2023. 

34 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 10, Rn. 74. 

35 Hillgruber, in: von Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz, 7. Auflage 2018, Art. 110 GG, Rn. 80 f. 

https://bundeshaushalt.de/static/daten/2023/soll/Bundeshaushaltsplan_HH_2023.pdf
https://bundeshaushalt.de/static/daten/2023/soll/Bundeshaushaltsplan_HH_2023.pdf
https://bundeshaushalt.de/static/daten/2023/soll/Bundeshaushaltsplan_HH_2023.pdf
https://bundeshaushalt.de/static/daten/2023/soll/Bundeshaushaltsplan_HH_2023.pdf
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Die herrschende Meinung geht dagegen davon aus, dass die Delegation der Entsperrung und der 
Zustimmung an den Haushaltsausschuss verfassungsrechtlich zulässig sei.36 Überwiegend wird 
dies jedoch an die Bedingung geknüpft, dass „die Vorgaben der Haushaltsgesetzgebung so be-
stimmt sind, dass dem Ausschuss keine wesentliche Gestaltungsspielräume eingeräumt wer-
den.“37 Die primäre demokratische Legitimation und Verantwortung liege zwar beim Parlament 
als Ganzem.38 Diese Anforderungen blieben jedoch gewahrt, sofern das Parlament den Ausschuss 
zur Zustimmung ermächtige.39 Bedenken bestünden lediglich dann, wenn einzelnen Abgeordne-
ten oder Fraktionen die Möglichkeit einer wirksamen Einflussnahme auf die Haushalsgesetzge-
bung in substantieller Weise genommen werde.40 

Andere Stimmen in der Literatur weisen darauf hin, dass „die Bewirtschaftung des vom Parla-
ment beschlossenen Haushaltsplans grundsätzlich Sache der Exekutive“ sei.41 Weiterhin stehe 
das „Budgetrecht dem Bundestag als Ganzem zu“.42 Vor diesem Hintergrund wird davon ausge-
gangen, dass das genannte Vorgehen verfassungsrechtlichen Grenzen unterliege, die aber „weit 
zu ziehen“ seien.43 Im Ergebnis bedürfe „die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen vom 
Bundestag auf den Haushaltsausschuss der sachlichen Begründung.“44 

Hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Grenzen wird insbesondere die Vereinbarkeit von quali-
fizierten Sperren und Zustimmungsvorbehalten mit dem Gewaltenteilungsgrundsatz erörtert. In-
soweit ist zu berücksichtigen, dass die Inanspruchnahme der qualifiziert gesperrten Haushalts-
mittel sowie die Durchführung der unter einem Zustimmungsvorbehalt stehenden Maßnahmen 
nur mit Einwilligung des Haushaltsausschusses erfolgen darf, obwohl der Bundeshaushalt zu 
diesem Zeitpunkt bereits beschlossen ist und der Haushaltsvollzug grundsätzlich der Exekutive 

 

36 Vgl. etwa Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 52. Ergänzungslieferung (EL) Mai 2020, Art. 110 GG, Rn. 15; 
Hasenjäger, in: Morlok/Schliesky/Wiefelspütz , Parlamentsrecht, 2016, § 25, Rn. 28; Heun, Staatshaushalt und 
Staatsleitung, 1989, S. 365, 371. 

37 Heun, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3. Auflage 2018, Art. 110 GG, Rn. 40 (Hervorhebung nur hier); in 
diesem Sinne auch: Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 99. EL September 
2022, Art. 110 GG, Rn. 79; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 17. Auf-
lage 2022, Art. 110 GG, Rn. 8; Siekmann, in: Sachs, Grundgesetz, 9. Auflage 2021, Art. 110 GG, Rn. 91; 
Heintzen, in: von Münch/Kunig, Grundgesetz-Kommentar, 7. Auflage 2021, Art. 110 GG, Rn. 14. 

38 Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 99. EL September 2022, Art. 110 GG 
 Rn. 79; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 17. Auflage 2022, Art. 110 
GG, Rn. 8. 

39 Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 99. EL September 2022, Art. 110 GG, 
Rn. 79. 

40 Kube, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz-Kommentar, Werkstand: 99. EL September 2022, Art. 110 GG, 
Rn. 79; Jarass, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 17. Auflage 2022, Art. 110 
GG, Rn. 8; jeweils mit Verweis auf BVerfGE 66, 26 (38). 

41 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 10, Rn. 75, mit weiteren Nachweisen. 

42 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 10, Rn. 75. 

43 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 10, Rn. 75. 

44 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 10, Rn. 75. 
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obliegt. Darin wird jedoch überwiegend kein Verstoß gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung 
gesehen. Bezüglich der Einwilligung des Haushaltsausschusses zur Aufhebung qualifizierter 
Sperren wird davon ausgegangen, dass man diese auch als „nachgeholte Bewilligung“ verstehen 
könne und die Phase der Haushaltsausführung erst nach der Aufhebung der Sperre beginne.45 Im 
Hinblick auf sonstige Zustimmungsvorbehalte (wie etwa bei der „Umschichtung“ von Gewähr-
leistungsermächtigungen (§ 3 Abs. 6 Haushaltsgesetz 2023) oder von Ausgaben (§ 6 Abs. 5 Haus-
haltsgesetz 2023) wird ausgeführt, dass es sich dabei nicht um Durchbrechungen des Gewalten-
teilungsgrundsatzes handele, weil ohne diese Regelungen der Entscheidungsspielraum der Exe-
kutive enger sei als bei den zugelassenen, aber an die Zustimmung des Haushaltsausschusses ge-
knüpften Ausnahmen.46 

Einschränkend wird allerdings darauf hingewiesen, dass die (grundsätzlich zulässigen) qualifi-
zierten Sperren und Zustimmungsvorbehalte nicht dazu führen dürften, „die Zuständigkeit der 
Exekutive für die Haushaltsausführung und die übrigen Materien auszuhöhlen, die ihr nach dem 
Prinzip der Gewaltenteilung zugewiesen sind.“47 Dementsprechend wird es etwa als unzulässig 
angesehen, die Bundesregierung „mit Hilfe dieser Instrumentarien zwingend zu Organisationsän-
derungen zu veranlassen.“48 

3.3.2.2. Finanzvorlagen 

Als mitschreitende Kontrolle werden zudem die Aufgaben des Haushaltsausschusses bezüglich 
sog. Finanzvorlagen (§ 96 GOBT) angesehen.49 Finanzvorlagen sind gemäß § 96 Abs. 1 Satz 1 
GOBT „alle Vorlagen, die wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung oder ihres finanziellen Um-
fangs geeignet sind, auf die öffentlichen Finanzen des Bundes oder der Länder erheblich einzu-
wirken und die nicht Haushaltsvorlagen im Sinne des § 95 sind.“ Sie werden gemäß § 96 Abs. 2 
Satz 1 GOBT nach der ersten Beratung dem Haushaltsausschuss und dem Fachausschuss über-
wiesen. Soweit die Finanzvorlage auf die öffentlichen Finanzen des Bundes einwirkt, prüft der 
Haushaltsausschuss gemäß § 96 Abs. 4 Satz 1 GOBT ihre Vereinbarkeit mit dem laufenden Haus-
halt und künftigen Haushalten und äußert sich in seinem Bericht an den Bundestag zur Deckung 
etwaiger Mindereinnahmen oder Mehrausgaben (§ 96 Abs. 4 Satz 2 GOBT). 

 

45 Mayer, in: Heuer/Scheller, Kommentar zum Haushaltsrecht, Stand: Mai 2020, § 22 BHO, Rn. 28 (Hervorhebung 
nur hier). 

46 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 52. EL Mai 2020, Art. 110 GG, Rn. 15. 

47 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 52. EL Mai 2020, Art. 110 GG, Rn. 16. 

48 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 52. EL Mai 2020, Art. 110 GG, Rn. 16. 

49 Busch, Parlamentarische Kontrolle, Ausgestaltung und Wirkung, 4. Auflage 1991, S. 97 f.; Schäfer, Der Bundes-
tag: Eine Darstellung seiner Aufgaben und seiner Arbeitsweise, 4. Auflage 1982, S. 259. 



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 4 - 3000 - 055/23 

Seite 11 

3.3.2.3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 

Weiterhin wird davon ausgegangen, dass auch die Mitteilungspflichten bezüglich über- und au-
ßerplanmäßiger Ausgaben (Art. 112 GG, § 37 BHO) der mitschreitenden Kontrolle dienen.50 
Hierzu bestimmt § 37 Abs. 4 BHO, dass über- und außerplanmäßige Ausgaben dem Bundestag 
und dem Bundesrat vierteljährlich, in Fällen von grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller 
Bedeutung unverzüglich mitzuteilen sind. Diese Verpflichtung richtet sich an das BMF.51 Sie soll 
eine „laufende parlamentarische Kontrolle der Anwendung des Art. 112 GG“ ermöglichen.52 
Auf Grundlage der mitgeteilten Informationen hat das Parlament die „Möglichkeit, zu Entschei-
dungen des BMF nach Art. 112 GG Stellung zu nehmen und bei einer etwa zu weitgehenden 
Handhabung die Regierung zu mahnen, in Zukunft restriktiver zu verfahren.“53 Nach § 4 Abs. 2 
Satz 6 des Haushaltsgesetzes 2023 ist § 37 Abs. 4 BHO bei über- und außerplanmäßigen Ver-
pflichtungsermächtigungen entsprechend anzuwenden. 

Werden die im Haushaltsgesetz nach § 37 Abs. 1 Satz 4 BHO und § 38 Abs. 1 Satz 3 BHO festge-
legten Betragsgrenzen überschritten, ist eine Befassung des Haushaltsausschusses mit über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben grundsätzlich bereits vor ihrer Bewilligung durch das BMF erfor-
derlich.54 So bestimmt § 4 Abs. 1 Satz 2 des Haushaltsgesetzes 2023, dass über- und außerplan-
mäßige Ausgaben, die im Einzelfall einen Betrag von 5 Millionen Euro beziehungsweise – im 
Falle der Erfüllung von Rechtsverpflichtungen – einen Betrag von 50 Millionen Euro überschrei-
ten, bereits vor Einwilligung des BMF dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages zur 
Unterrichtung vorzulegen sind, sofern nicht aus zwingenden Gründen eine Ausnahme geboten 
ist. Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bestimmt § 4 Abs. 2 Satz 5 
des Haushaltsgesetzes 2023, dass diese – sofern sie die in den Sätzen 1 bis 4 festgelegten Beträge 
überschreiten – ebenfalls vor Einwilligung des BMF dem Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages zur Unterrichtung vorzulegen sind, sofern nicht aus zwingenden Gründen eine Aus-
nahme geboten ist. 

 

50 Busch, Parlamentarische Kontrolle, Ausgestaltung und Wirkung, 4. Auflage 1991, S. 98; Stadler, Die parlamen-
tarische Kontrolle der Bundesregierung, 1984, S. 292 f.; Tomuschat, Die parlamentarische Haushalts- und Fi-
nanzkontrolle in der Bundesrepublik Deutschland, in: Der Staat, 19. Band 1980, 1, 16 ff.; Schäfer, Der Bundes-
tag: Eine Darstellung seiner Aufgaben und seiner Arbeitsweise, 4. Auflage 1982, S. 260. 

51 Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 43. EL Dezember 2008, § 37, Rn. 8; Aßmann, in: Heuer/Scheller, Kommentar 
zum Haushaltsrecht, Stand: November 2019, § 37, Rn. 31. 

52 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 43. EL Dezember 2008, Art. 112 GG, Rn. 11 (Hervorhebung nur hier). 

53 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 43. EL Dezember 2008, Art. 112 GG, Rn. 11; in diesem Sinne auch: 
Aßmann, in: Heuer/Scheller, Kommentar zum Haushaltsrecht, Stand: November 2019, § 37, Rn. 32. 

54 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 43. EL Dezember 2008, Art. 112 GG, Rn. 11. 



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 4 - 3000 - 055/23 

Seite 12 

3.3.2.4. Grundstücks- und Anteilsveräußerungen 

Weiterhin wird ausgeführt, dass der Deutsche Bundestag auch bei der Veräußerung von bundes-
eigenen Grundstücken (§ 64 Abs. 2 BHO) und bundeseigenen Unternehmensanteilen (§ 65 Abs. 7 
BHO) im Rahmen der mitschreitenden Kontrolle tätig werde.55 

Haben Grundstücke erheblichen Wert oder besondere Bedeutung und ist ihre Veräußerung im 
Haushaltsplan nicht vorgesehen, so dürfen sie nach § 64 Abs. 2 Satz 1 BHO nur mit Einwilligung 
des Bundestages und des Bundesrates veräußert werden, soweit nicht aus zwingenden Gründen 
eine Ausnahme hiervon geboten ist. Ist die Zustimmung nicht eingeholt worden, so sind der 
Bundestag und der Bundesrat nach Satz 2 der Vorschrift alsbald von der Veräußerung zu unter-
richten. 

Nach Ziffer 3. Abs. 2 zu § 64 der Verwaltungsvorschriften zur BHO (VV-BHO) werden die Höhe 
des erheblichen Wertes sowie Einzelheiten zur Durchführung des parlamentarischen Verfahrens 
zur Einwilligung in die Veräußerung von Bundestag und Bundesrat bestimmt. Hierzu wird auf 
Anlage B der VV-BHO verwiesen. Darin ist vorgesehen, dass ab einem Wert von 15 Millionen 
Euro von einem „erheblichen Wert“ im Sinne der Vorschrift auszugehen ist. Für die Veräußerung 
von Grundstücken ab diesem Wert ist die Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen 
Bundestages sowie die Einwilligung des Finanzausschusses des Bundesrates einzuholen (Anlage 
B zur VV-BHO, Abs. 1). Eine „besondere Bedeutung“ des Grundstücks liegt nach Ziffer 3. Abs. 3 
zu § 64 VV-BHO bei der Veräußerung von Grundstücken vor, „an denen - ohne Rücksicht auf den 
Wert - ein besonderes parlamentarisches Interesse besteht oder erwartet wird.“ 

Eine ähnliche Bestimmung enthält § 65 Abs. 7 BHO für die Veräußerung von Unternehmensan-
teilen des Bundes. Haben diese besondere Bedeutung und ist deren Veräußerung im Haushalts-
plan nicht vorgesehen, so dürfen sie nur mit Einwilligung des Bundestages und des Bundesrates 
veräußert werden, soweit nicht aus zwingenden Gründen eine Ausnahme geboten ist. Für den 
Fall, dass die Zustimmung nicht eingeholt worden ist, bestimmt Satz 2 der Vorschrift, dass der 
Bundestag und der Bundesrat alsbald von der Veräußerung zu unterrichten sind. Als mögliche 
Kriterien für die „besondere Bedeutung“ der Unternehmensanteile werden unter anderem „die 
Größe des Unternehmens, wirtschaftspolitische Gründe, wichtige Staatsinteressen“ sowie „die 
vom Bund bisher eingesetzten Mittel“ genannt.56 

3.3.2.5. Verträge über 25 Millionen Euro 

Mit dem Gesetz zur Finanzierung der Bundeswehr und zur Errichtung eines „Sondervermögens 
Bundeswehr“ und zur Änderung der Bundeshaushaltsordnung vom 1. Juli 2022 wurde § 54 BHO 

 

55 Stadler, Die parlamentarische Kontrolle der Bundesregierung, 1984, S. 294, Fn. 2; Schäfer, Der Bundestag: Eine 
Darstellung seiner Aufgaben und seiner Arbeitsweise, 4. Auflage 1982, S. 259. 

56 Vgl. Wernsmann, in: Gröpl, Bundeshaushaltsordnung/Landeshaushaltsordnungen, 2. Auflage 2019, § 65 BHO, 
Rn. 24. 
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zudem ein neuer Absatz 3 angefügt.57 Nach Satz 1 dieser Vorschrift sind Verträge über Beschaf-
fungsmaßnahmen und Entwicklungsvorhaben sowie Betreiberverträge, die im Geschäftsbereich 
des Bundesministeriums der Verteidigung geschlossen werden sollen und die ein Finanzvolu-
men von 25 Millionen Euro überschreiten, dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages 
zur Billigung vorzulegen. Bis zur Billigung des Haushaltsausschusses sind Verträge zu der ent-
sprechenden Maßnahme gemäß Satz 2 der Vorschrift schwebend unwirksam. 

Auch der darin enthaltene Billigungsvorbehalt dürfte sich als Fall der mitschreitenden Kontrolle 
in dem oben genannten Sinne einordnen lassen. Dafür spricht, dass die Vorschrift bei den ge-
nannten Vorhaben (ähnlich wie § 64 Abs. 2 BHO und § 65 Abs. 7 BHO bei Grundstücks- und An-
teilsveräußerungen) eine parlamentarische Beteiligung (hier des Haushaltsausschusses) in der 
Phase des Haushaltsvollzuges voraussetzt.58 

3.4. Finanzkontrolle 

Der vorstehend dargestellten Phase des Haushaltsvollzuges schließt sich die in Art. 114 GG gere-
gelte Finanzkontrolle an, welche „vor allem die parlamentarische Kontrolle der Regierung beim 
Haushaltsvollzug sicherstellen“ soll.59 Hierbei handelt es sich – im Gegensatz zu der Kontrolle 
durch Feststellung des Haushalts und der mitschreitenden Kontrolle – um eine ausschließlich 
„retrospektive Prüfungstätigkeit nach Abschluss des Haushaltsjahres“.60 

Gemäß Art. 114 Abs. 1 GG hat der Bundesminister der Finanzen dem Deutschen Bundestag und 
dem Bundesrat über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen und die Schulden 
im Laufe des nächsten Rechnungsjahres zur Entlastung der Bundesregierung Rechnung zu legen. 
Gemäß Art. 114 Abs. 2 Satz 1 GG prüft der Bundesrechnungshof die Rechnung sowie die Wirt-
schaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes. 

 

57 Vgl. Art. 2 des Gesetzes zur Finanzierung der Bundeswehr und zur Errichtung eines „Sondervermögens Bundes-
wehr“ und zur Änderung der Bundeshaushaltsordnung vom 1. Juli 2022, Bundesgesetzblatt Jahrgang 2022 Teil I 
Nr. 23. 

58 Zuvor hatte sich der Haushaltsausschuss eine solche Beteiligung bei militärischen Beschaffungen bereits seit 
mehreren Wahlperioden vorbehalten, vgl. Hasenjäger, in: Morlok/Schliesky/Wiefelspütz, Parlamentsrecht, 2016, 
§ 25, Rn. 30. 

59 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 15 Rn. 4. 

60 Tomuschat, Die parlamentarische Haushalts- und Finanzkontrolle in der Bundesrepublik Deutschland, in: Der 
Staat 19. Band 1980, 1, 18 (Hervorhebung nur hier); ähnlich Busch, Parlamentarische Kontrolle, Ausgestaltung 
und Wirkung, 4. Auflage 1991, S. 101(„retrospektive Kontrolltätigkeit“); Stadler, Die parlamentarische Kontrolle 
der Bundesregierung, 1984, S. 295 („nachträgliche Kontrolle“). 
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Vor diesem Hintergrund lassen sich im Rahmen der Finanzkontrolle die Rechnungslegung, die 
Rechnungsprüfung sowie die Entlastung unterscheiden.61 

3.4.1. Rechnungslegung 

Die Rechnungslegung erfolgt durch den Bundesminister der Finanzen. Sie umfasst die Haushalts-
rechnung und die Vermögensrechnung. Die Haushaltsrechnung ist „ein Vergleich von Haushalts-
vollzug und Haushaltsplan, in dem die tatsächlich getätigten Einnahmen und Ausgaben den ge-
planten gegenübergestellt werden“.62 Sie stellt damit „quasi das Spiegelbild des Haushaltsplans“ 
dar.63 In der Vermögensrechnung sind gemäß § 86 BHO der Bestand des Vermögens und der 
Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres, die Veränderungen während des Haushaltsjahres und 
der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. 

3.4.2. Rechnungsprüfung 

Die Prüfung der Rechnung sowie der Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- 
und Wirtschaftsführung des Bundes erfolgt durch den Bundesrechnungshof. Der Inhalt der Prü-
fung wird in § 90 BHO näher konkretisiert. Nach § 90 Nr. 2 BHO erstreckt sich die Prüfung unter 
anderem darauf, ob die Einnahmen und Ausgaben begründet und belegt sind und die Haushalts-
rechnung und die Vermögensrechnung ordnungsgemäß aufgestellt sind. Diese Prüfung wird auch 
als „rechnungsabhängige Prüfung“ bezeichnet.64 Die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung des Bundes anhand der Kriterien der Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit (sog. rech-
nungsunabhängige Prüfung) wird in § 90 Nr. 1, 3 und 4 BHO konkretisiert.65 

Unter Wirtschaftlichkeit wird ein „ökonomisch optimales Verhältnis zwischen Aufwand und 
Zweck“ verstanden.66 Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit beinhaltet „die Kontrolle der Einhal-
tung sämtlicher mit der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln verbundenen Regelungen.“67 Da-

 

61 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 15 Rn. 3; BMF, Das System der öffent-
lichen Haushalte, Stand: August 2015, S. 55 ff., abrufbar unter: https://www.bundesfinanzministerium.de/Con-
tent/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Bundeshaushalt/Haushaltsrecht_und_Haushaltssyste-
matik/das-system-der-oeffentlichen-haushalte-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=7, zuletzt abgerufen am 23. 
August 2023; Leibinger/Müller/Züll, Öffentliche Finanzwirtschaft, 15. Auflage 2021, Ziffer 6.5, Rn. 772 ff. 

62 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 15 Rn. 15. 

63 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 15 Rn. 17. 

64 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 50. EL Februar 2018, Art. 114 GG, Rn. 20. 

65 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 50. EL Februar 2018, Art. 114 GG, Rn. 20. 

66 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 15 Rn. 32. 

67 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 50. EL Februar 2018, Art. 114 GG, Rn. 20. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Bundeshaushalt/Haushaltsrecht_und_Haushaltssystematik/das-system-der-oeffentlichen-haushalte-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Bundeshaushalt/Haushaltsrecht_und_Haushaltssystematik/das-system-der-oeffentlichen-haushalte-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Bundeshaushalt/Haushaltsrecht_und_Haushaltssystematik/das-system-der-oeffentlichen-haushalte-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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runter fallen verfassungsrechtliche Regelungen, die Vorgaben des Haushaltsplans und des Haus-
haltsgesetzes, die Bestimmungen der BHO sowie Fachgesetze (etwa bezüglich gesetzlicher Leis-
tungen oder zur öffentlichen Auftragsvergabe).68 

Die Ergebnisse der Kontrolle des Bundesrechnungshofes werden in einen Jahresbericht aufge-
nommen (vgl. § 97 BHO), welcher als Grundlage für das nachfolgende parlamentarische Prü-
fungs- und Entlastungsverfahren dient.69 Insoweit bestimmt § 97 Abs. 1 BHO, dass der Bundes-
rechnungshof das Ergebnis seiner Prüfung jährlich für den Bundestag und den Bundesrat in Be-
merkungen zusammenfasst, die er dem Bundestag, dem Bundesrat und der Bundesregierung zu-
leitet. 

3.4.3. Entlastung 

Das BMF legt die Haushalts- und Vermögensrechnung des Bundes über das vergangene Jahr dem 
Deutschen Bundestag und dem Bundesrat mit der Bitte vor, „nach Eingang der Bemerkungen des 
Bundesrechnungshofes eine Entscheidung über die Entlastung der Bundesregierung herbeizufüh-
ren.70 Der Deutsche Bundestag und der Bundesrat beraten hierüber in getrennten Verfahren.71 

Die parlamentarische Prüfung im Deutschen Bundestag vollzieht sich wie folgt: Der Deutsche 
Bundestag leitet den Entlastungsantrag des BMF mit der Haushalts- und Vermögensrechnung des 
Bundes und den Bemerkungen des Bundesrechnungshofes dem Haushaltsausschuss zu, der sei-
nen Unterausschuss, den Rechnungsprüfungsausschuss, mit der Entlastung befasst.72 Der Rech-
nungsprüfungsausschuss befasst sich mit den Bemerkungen des Bundesrechnungshofes in Anwe-
senheit von Vertretern der betreffenden Ressorts, des BMF sowie des Bundesrechnungshofes, so-
dass alle Beteiligten nochmals Gelegenheit haben, „Sachverhalte und Schlussfolgerungen aus ih-
rer Sicht darzustellen“.73 Die sich aus den Beratungen des Rechnungsprüfungsausschusses erge-
bende Beschlussempfehlung zur Entlastung der Bundesregierung wird über den Haushaltsaus-
schuss an das Plenum des Deutschen Bundestages geleitet. Die Beschlussempfehlung bildet die 

 

68 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 50. EL Februar 2018, Art. 114 GG, Rn. 20. 

69 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 15 Rn. 44. 

70 BMF, Das System der öffentlichen Haushalte, Stand: August 2015, S. 64, abrufbar unter: https://www.bundesfi-
nanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Bundeshaushalt/Haushalts-
recht_und_Haushaltssystematik/das-system-der-oeffentlichen-haushalte-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=7, 
zuletzt abgerufen am 23. August 2023. 

71 Ebd. 

72 Ebd. 

73 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 50. EL Februar 2018, Art. 114 GG, Rn. 15. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Bundeshaushalt/Haushaltsrecht_und_Haushaltssystematik/das-system-der-oeffentlichen-haushalte-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Bundeshaushalt/Haushaltsrecht_und_Haushaltssystematik/das-system-der-oeffentlichen-haushalte-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Bundeshaushalt/Haushaltsrecht_und_Haushaltssystematik/das-system-der-oeffentlichen-haushalte-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=7


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 4 - 3000 - 055/23 

Seite 16 

Grundlage für die spätere Entscheidung des Deutschen Bundetages über die Entlastung.74 Diese 
wird in der Regel nach der Entscheidung des Bundesrates getroffen.75 

Die Entlastungsbeschlüsse haben in erster Linie den Vollzug des Haushaltsplans zum Gegen-
stand. Darüber hinaus werden jedoch auch die über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Art. 
112 GG geprüft.76 Bei der Entscheidung sind – wie bei der vorhergehenden Prüfung durch den 
Bundesrechnungshof – die Maßstäbe der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zu berück-
sichtigen, wobei der Deutsche Bundestag im Unterschied zum Bundesrechnungshof auch eine 
allgemeine politische Würdigung vornehmen kann.77 Da das Entlastungsverfahren verfassungs-
rechtlich vorgeschrieben ist, „besteht regelmäßig die Möglichkeit, die gesamte Haushalts- und 
Wirtschaftsführung des Bundes in öffentlicher Plenardebatte zu diskutieren.“78 

3.5. Ergebnis zu 3. 

Vor dem Hintergrund der vorstehenden Erwägungen bleibt festhalten, dass sich die haushalts-
rechtlichen Kontrollinstrumente jeweils den verschiedenen Phasen des Haushaltskreislaufs 
(Haushaltsaufstellung, Haushaltsfeststellung, Haushaltsvollzug und Finanzkontrolle) zuordnen 
lassen. Der Haushaltsentwurf der Bundesregierung als Ergebnis der Haushaltaufstellung wird im 
Rahmen der Haushaltsfeststellung durch den Deutschen Bundestag überprüft und kann von die-
sem abgeändert werden. Weiterhin enthält das im Rahmen der Haushaltsfeststellung zu beschlie-
ßende Haushaltsgesetz mitsamt dem Haushaltsplan verbindliche Vorgaben für den nachfolgen-
den Haushaltsvollzug. Während des Haushaltsvollzuges findet eine Beteiligung des Parlaments 
in Form der mitschreitenden Kontrolle statt. Nach Abschluss des Haushaltsjahres erfolgt eine 
nachträgliche parlamentarische Kontrolle des Haushaltsvollzuges im Rahmen der Finanzkon-
trolle. 

4. Allgemeine Kontrollinstrumente 

Neben den vorstehend beschriebenen haushaltsrechtlichen Kontrollinstrumenten bestehen wei-
tere Kontrollinstrumente, welche im Grundgesetz und der GOBT geregelt sind. Diese dienen all-
gemein der parlamentarischen Überprüfung des Handelns der Bundesregierung und beziehen 
sich damit nicht allein auf den Bundeshaushalt. Sie werden daher vorliegend als allgemeine 
Kontrollinstrumente bezeichnet und richten sich auf die Erlangung von Informationen von der 

 

74 BMF, Das System der öffentlichen Haushalte, Stand: August 2015, S. 64, abrufbar unter: https://www.bundesfi-
nanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Bundeshaushalt/Haushalts-
recht_und_Haushaltssystematik/das-system-der-oeffentlichen-haushalte-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=7, 
zuletzt abgerufen am 23. August 2023. 

75 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 15 Rn. 58. 

76 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 15 Rn. 60; BVerfGE 45, 1 (46). 

77 Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, 2014, § 15 Rn. 62, Demir, in: Heuer/Scheller, 
Kommentar zum Haushaltsrecht, Stand: November 2020, § 114 BHO, Rn. 35. 

78 Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, 50. EL Februar 2018, Art. 114 GG, Rn. 17; in dieser Richtung auch: 
Leibinger/Müller/Züll, Öffentliche Finanzwirtschaft, 15. Auflage 2021, Ziffer 6.5.3., S. 783, wo ausgeführt wird, 
dass es „bei der Entlastung nicht um eine politische Bewertung der Regierungsarbeit [geht], sondern um die par-
lamentarische Diskussion der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes.“ 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Bundeshaushalt/Haushaltsrecht_und_Haushaltssystematik/das-system-der-oeffentlichen-haushalte-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Bundeshaushalt/Haushaltsrecht_und_Haushaltssystematik/das-system-der-oeffentlichen-haushalte-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Bundeshaushalt/Haushaltsrecht_und_Haushaltssystematik/das-system-der-oeffentlichen-haushalte-anl.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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Bundesregierung. Zu nennen sind insoweit insbesondere das Zitierrecht (Art. 43 GG), Große An-
fragen (§§ 100 ff. GOBT), Kleine Anfragen (§ 104 GOBT), Einzelfragen zur mündlichen oder 
schriftlichen Beantwortung (§ 105 GOBT), Aktuelle Stunden und Befragungen der Bundesregie-
rung (§ 106 GOBT) sowie Untersuchungsausschüsse (Art. 44 GG, Art. 45a Abs. 2 GG). 

Hinsichtlich der Einzelheiten wird insoweit ergänzend verwiesen auf: Wissenschaftliche Dienste 
des Deutschen Bundestages, Sachstand „Einzelfragen zum Bundeswehrfinanzierungs- und Son-
dervermögensgesetz (BwFinSVermG)“ vom 15. Mai 2023, WD 4 - 3000 - 034/23, WD 3 - 3000 - 
052/23, WD 2 - 1005/23, Ziffer 4.).79 

5. Reichweite und Grenzen parlamentarischer Kontrolle 

Der Informationsanspruch des Bundestages und der einzelnen Abgeordneten unterliegt bestimm-
ten Einschränkungen, welche im Wesentlichen durch die Rechtsprechung des BVerfG konkreti-
siert werden.80 Die folgende Darstellung gibt daher einen Überblick über die zu beachtenden Ein-
schränkungen und nimmt dabei Bezug auf die jeweils zu Grunde liegenden Entscheidungen des 
BVerfG. 

5.1. Verantwortlichkeit der Bundesregierung 

Zunächst bezieht sich der Informationsanspruch lediglich auf solche Angelegenheiten, die in die 
Verantwortlichkeit der Bundesregierung (einschließlich des Verantwortungsbereichs nachgeord-
neter Behörden) fallen.81 Dieser umfasst nach dem BVerfG neben dem behördlichen Bereich auch 
alle „mehrheitlich oder vollständig in der Hand des Bundes befindlichen Unternehmen in Privat-
rechtsform.82 

5.2. Grundsatz der Gewaltenteilung 

Eine weitere Grenze des Informationsanspruchs stellt der Grundsatz der Gewaltenteilung (Art. 20 
Abs. 2 Satz 2 GG) dar. Wie bereits ausgeführt, bildet dieser laut dem BVerfG „Grund und Grenze 

 

79 Abrufbar unter: https://www.bundestag.de/resource/blob/953650/567fa40b7174208b027530714a9c82e9/WD-4-
034-23-WD-3-52-23-pdf-data.pdf, zuletzt abgerufen am 28. August 2023; vgl. auch die zusammenfassende Dar-
stellung bei: Deutscher Bundestag, Instrumente der Kontrolle, abrufbar unter: https://www.bundestag.de/parla-
ment/aufgaben/regierungskontrolle_neu/kontrolle/instru-255462, zuletzt abgerufen am 28. August 2023 sowie 
Butzer, in: BeckOK Grundgesetz, Epping/Hillgruber, 55. Edition, Stand: 15. Mai 2023, Art. 38 GG, Rn. 32.1. f.; 
Bundeszentrale für politische Bildung, Aufgaben des Bundestages, abrufbar unter: https://www.bpb.de/the-
men/politisches-system/deutsche-demokratie/39341/aufgaben-des-bundestages/, zuletzt abgerufen am 29. Au-
gust 2023. 

80 Vgl. hierzu auch den Überblick bei Jarass, in: Jarass/Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 
17. Auflage 2022, § 38 GG, Rn. 59 f. 

81 BVerfGE 124, 161 (189); 147, 50 (Rn. 214 ff.). 

82 BVerfGE 147, 50 (216 ff.), vgl. hierzu eingehend: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Aktuel-
ler Begriff Nr. 28/17 „Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum parlamentarischen Fragerecht“ vom 22. 
November 2017, abrufbar unter: https://www.bundestag.de/resource/blob//Fragerecht-data.pdf, zuletzt abgeru-
fen am 30. August 2023. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/953650/567fa40b7174208b027530714a9c82e9/WD-4-034-23-WD-3-52-23-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/953650/567fa40b7174208b027530714a9c82e9/WD-4-034-23-WD-3-52-23-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/regierungskontrolle_neu/kontrolle/instru-255462
https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/regierungskontrolle_neu/kontrolle/instru-255462
https://www.bpb.de/themen/politisches-system/deutsche-demokratie/39341/aufgaben-des-bundestages/
https://www.bpb.de/themen/politisches-system/deutsche-demokratie/39341/aufgaben-des-bundestages/
https://www.bundestag.de/resource/blob/532406/45b214718f481590e2ca2c26e7f3f19e/Fragerecht-data.pdf
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parlamentarischer Kontrollrechte“83 (vgl. hierzu unter 2.). Hieraus ergibt sich laut dem BVerfG 
ein Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung, „welcher einen grundsätzlich nicht ausforsch-
baren Initiativ-, Beratungs- und Handlungsbereich einschließt“.84 Dazu gehört laut dem Gericht 
„die Willensbildung der Regierung selbst, sowohl hinsichtlich der Erörterungen im Kabinett als 
auch bei der Vorbereitung von Kabinetts- und Ressortentscheidungen, die sich vornehmlich in 
ressortübergreifenden und -internen Abstimmungsprozessen vollzieht“.85 Vor diesem Hinter-
grund besteht eine Antwortpflicht der Bundesregierung erst bei abgeschlossenen Vorgängen.86 
Eine Befugnis des Parlaments, „in laufende Verhandlungen und Entscheidungsvorbereitungen 
einzugreifen“, ist demgegenüber nicht gegeben.87 

Auch bei abgeschlossenen Vorgängen sind laut dem BVerfG jedoch „Fälle möglich, in denen die 
Regierung aus dem Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung geheimzuhaltende Tatsachen 
mitzuteilen nicht verpflichtet ist.“88 Die parlamentarische Kontrolle sei „politische Kontrolle, 
nicht administrative Überkontrolle“.89 Bei abgeschlossenen Vorgängen, welche den Bereich der 
Willensbildung der Regierung betreffen, hält es das Gericht für notwendig, zwischen gegenläufi-
gen Belangen abzuwägen.90 Dem Informationsinteresse des Parlaments wird dabei „die Funkti-
onsfähigkeit und Eigenverantwortung der Regierung“ gegenübergestellt.91 Hierzu führt das Ge-
richt im Hinblick auf die Beweiserhebungsrechte eines parlamentarischen Untersuchungsaus-
schusses Folgendes aus: 

  „Informationen aus dem Bereich der Vorbereitung von Regierungsentscheidungen, die Auf-
schluss über den Prozess der Willensbildung geben, sind umso schutzwürdiger, je näher sie 
der gubernativen Entscheidung stehen. So kommt den Erörterungen im Kabinett besonders 
hohe Schutzwürdigkeit zu. Je weiter ein parlamentarisches Informationsbegehren in den in-
nersten Bereich der Willensbildung der Regierung eindringt, desto gewichtiger muss das par-
lamentarische Informationsbegehren sein, um sich gegen ein von der Regierung geltend ge-
machtes Interesse an Vertraulichkeit durchsetzen zu können (vgl. BVerfGE 110, 199 [221 f.]). 
Die vorgelagerten Beratungs- und Entscheidungsabläufe sind demgegenüber einer parlamen-
tarischen Kontrolle in einem geringeren Maße entzogen. Besonders hohes Gewicht kommt 
dem parlamentarischen Informationsinteresse zu, soweit es um die Aufdeckung möglicher 

 

83 BVerfGE 110, 199 (219). 

84 BVerfGE 146, 1 (Rn. 92) mit Verweis auf BVerfGE 67, 100 (139); 110, 199 (214, 222); 124, 78 (120); 131, 152 
(210); 137, 185 (234 Rn. 136); 143, 101 (137 Rn. 119). 

85 BVerfGE 146, 1 (Rn. 92) mit Verweis auf BVerfGE 67, 100 (139); 110, 199 (214). 

86 BVerfGE BVerfGE 146, 1 (Rn. 93). 

87 BVerfGE BVerfGE 146, 1 (Rn. 93) mit Verweis auf BVerfGE 67, 100 (139); 110, 199 (215); 124, 78 (121). 

88 BVerfGE 67, 100 (139); im Anschluss daran: BVerfGE 110, 199 (219); 124, 78 (122); 137, 185 (250). 

89 BVerfGE 67, 100 (140) (Hervorhebung nur hier). 

90 BVerfGE 110, 199 (219); 124, 78 (122); 137, 185 (250). 

91 BVerfGE 124, 78 (122). 



 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 4 - 3000 - 055/23 

Seite 19 

Rechtsverstöße und vergleichbarer Missstände innerhalb der Regierung geht (vgl. BVerfGE 67, 
100 [130]; 110, 199 [222]).“92 

5.3. Staatswohl 

Dem Informationsanspruch kann zudem eine Gefährdung des Staatswohls entgegenstehen.93 Wie 
bereits ausgeführt, hat der einzelne Abgeordnete laut dem BVerfG zwar „nach Art. 38 Abs. 1 in 
Verbindung mit Art. 77 Abs. 1 Satz 1 und Art. 110 Abs. 2 Satz 1 GG ein eigenes Recht auf Beur-
teilung des Haushaltsentwurfs der Bundesregierung und der hierzu geschäftsordnungsmäßig ein-
gebrachten Änderungsanträge.“94 

Aus der genannten Entscheidung des BVerfG ergibt sich jedoch weiterhin, dass weder Art. 110 
GG noch Art. 38 Abs. 1 GG eine geheime Beratung von Wirtschaftsplänen besonders sicherheits-
empfindlicher Stellen verbieten.95 Vielmehr sei es unvermeidlich, „aus zwingenden Gründen des 
Staatswohls jedenfalls die Offenlegung von Detailangaben bestimmter geheimer Fonds zu unter-
lassen.“96 Somit kann Beratung der Wirtschaftspläne von Nachrichtendiensten einem besonde-
ren Abgeordnetengremium zugewiesen werden.97 Entsprechend bestimmt § 10a Abs. 2 Satz 1 
BHO, dass der Deutsche Bundestag aus zwingenden Gründen des Geheimschutzes in Ausnahme-
fällen die Bewilligung von Ausgaben, die nach geheimzuhaltenden Wirtschaftsplänen bewirt-
schaftet werden sollen, im Haushaltsgesetzgebungsverfahren von der Billigung der Wirtschafts-
pläne durch ein Gremium von Mitgliedern des Haushaltsausschusses (Vertrauensgremium) ab-
hängig machen kann. 

Als Staatswohlbelange, die den Informationsanspruch des Parlaments einschränken können, 
kommen laut dem BVerfG zudem das „(fiskalische) Interesse des Staates am Schutz vertraulicher 
Informationen seiner (Beteiligungs-)Unternehmen“ sowie die „Funktionsfähigkeit staatlicher 
Aufsicht über Finanzinstitute, die Stabilität des Finanzmarktes und der Erfolg staatlicher Stüt-
zungsmaßnahmen in der Finanzkrise“ in Betracht.98 

 

92 BVerfGE 124, 78 (122 f.). 

93 BVerfGE 146, 1, (94 ff.). 

94 BVerfGE 70, 324 (356). 

95 BVerfGE 70, 324 (358). 

96 BVerfGE 70, 324, (358). 

97 Vgl. zusammenfassend Kloepfer, Finanzverfassungsrecht mit Haushaltsverfassungsrecht, § 10, 2014, Rn. 68. 

98 BVerfGE 147, 50 (Rn. 281 ff., 312 ff.). 
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5.4. Grundrechte Dritter 

Eine weitere Grenze des parlamentarischen Informationsanspruchs bilden die Grundrechte Drit-
ter.99 Insoweit sind insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sowie das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung zu beachten.100 

5.5. Zumutbarkeit 

Schließlich steht der Informationsanspruch des Parlaments unter dem Vorbehalt der Zumutbar-
keit. Laut dem BVerfG „sind alle Informationen mitzuteilen, über die sie verfügt oder die sie mit 
zumutbarem Aufwand in Erfahrung bringen kann.“101 

6. Fazit 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die parlamentarische Kontrolle der Bundesregierung und der 
Verwaltung in Bezug auf den Bundeshaushalt zu den zentralen Aufgaben des Deutschen Bundes-
tages zählt. Der Grundsatz der Gewaltenteilung bildet dabei laut dem BVerfG „Grund und 
Grenze“ der parlamentarischen Kontrolle (vgl. hierzu unter 2.). Diese wird zum einen durch 
haushaltrechtliche Kontrollinstrumente ausgeübt, welche sich jeweils den einzelnen Phasen des 
Haushaltskreislaufs zuordnen lassen. Hierzu zählen das parlamentarische Budgetrecht als Haus-
haltsbewilligungsrecht des Deutschen Bundestages, die mitschreitende Kontrolle während des 
Haushaltsvollzuges sowie die Finanzkontrolle als retrospektive Kontrolle nach Abschluss des 
Haushaltsjahres (vgl. hierzu unter 3.) Weiterhin können hinsichtlich des Handelns der Bundesre-
gierung allgemeine Kontrollinstrumente, wie etwa parlamentarische Frage- und Informations-
rechte zur Anwendung kommen (vgl. hierzu unter 4.). Der hieraus folgende Informationsan-
spruch des Parlaments unterliegt jedoch verfassungsrechtlichen Grenzen, welche durch die 
Rechtsprechung des BVerfG konkretisiert werden (vgl. hierzu unter 5.). 

*** 

 

99 BVerfGE 137, 185 (Rn. 153) mit weiteren Nachweisen. 

100 BVerfGE 124, 78 (125); 137, 185 (Rn. 153 ff.); 147, 50 (Rn. 233 ff.). 

101 Vgl. hierzu eingehend: BVerfGE 147, 50, Rn. 249 ff. 
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